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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren sowie eine Vorrichtung zum Abtrennen und Sammeln
von Partikeln aus natürlichen biologischen Quellen wie z. B.
Pflanzen, Pilzen.
Die Vorrichtung zum Sammeln und Abtrennen von Partikeln
aus Partikelträgern natürlicher biologischer Quellen, umfasst
ein Gefäß mit einem Deckel, wobei der Boden des Gefäßes
eine Öffnung aufweist und an die Öffnung ein Auffanggefäß
angeschlossen ist.
Das Verfahren zum Abtrennen und Sammeln von Partikeln
aus Partikelträgern natürlicher, biologischer Quellen ist da-
durch gekennzeichnet, dass ein Partikelträger in das Gefäß
eingebracht wird und dieses anschließend mit dem Deckel
verschlossen wird. Durch Schütteln des Gefäßes die Partikel
vom Träger abgeschieden/getrennt werden und die Partikel
in einem Auffanggefäß gesammelt werden.

Die oben angegebenen bibliographischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung dieser Berichtigung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Abtrennen und Sammeln von Parti-
keln aus natürlichen, biologischen Quellen wie z. B.
aus dem Reich der Pflanzen (beispielsweise Bäume,
Moose, Farne) oder Pilze.

Stand der Technik:

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Sammelge-
räte zum Sammeln von Pollen, Staubpartikeln und
Bioaerosolen aus der Luft bekannt, um beispielswei-
se Pollenvorhersagen oder ein Umweltmonitoring zu
ermöglichen.

[0003] Dabei kann zwischen Passivsammelgerä-
ten und Aktivsammelgeräten unterschieden werden.
Kennzeichnend für die Passivsammelgeräte ist, dass
allein unter Einwirkung der Luftströmung des Win-
des Pollen- und Aerosolmaterial aus der Luft ausge-
filtert werden können. Zu den Passivsammlern gehört
beispielsweise der Sedimentationssammler „Sigma-
2” (DE 202005016986U1) oder der Pollenmassenfil-
ter (PMF) gemäß DE 201 17 632 U1. Bei den Sigma-2
Sammlern diffundieren Aerosolbestandteile in einen
luftberuhigten Innenraum und sedimentieren auf eine
Haftfolie. Bei dem Pollenmassenfilter werden Partikel
und Pollen kollektiv in einem Filterkörper gesammelt,
der während des Sammelns durch Regen oder spä-
ter zur Auswertung mit Hilfe von definierten Wasser-
bzw. Flüssigkeitsmengen ausgespült wird. Der Filter-
körper ist zylinderförmig ausgestaltet und weist in sei-
ner Mitte einen Hohlraum auf. Durch diesen Sammel-
zylinder wird zu allen Richtungen hin die gleiche Pro-
jektionsfläche geschaffen.

[0004] Kennzeichnend für die Aktivsammler ist, dass
die Luft mittels Pumpen angesaugt und in den Fil-
ter eingebracht wird. Zu den Aktivsammelgeräten ge-
hört beispielsweise die Burkhard-Falle. Diese ist so
konstruiert, dass mit Hilfe einer Pumpe ein konstan-
ter Luftstrom durch einen Schlitz angesaugt wird. Die
Saugleistung der Pumpe ist auf 10 l pro Minute einge-
stellt. Das entspricht etwa dem Atemvolumen eines
arbeitenden Menschen. Der angesaugte Luftstrom ist
direkt auf eine Trommel mit einem beschichteten Me-
linexstreifen gerichtet, an dem die Luftpartikel der ein-
gesaugten Luft, wie Pollenkörner, Sporen, Samen-
haare, aber auch Ruß- und Staubteilchen haften blei-
ben. Die Lage des Melinexstreifens wird durch ein
Uhrwerk laufend bewegt, so dass der Pollengehalt
der Luft zeitlich genau ermittelt werden kann.

[0005] Die Streifen werden mikroskopisch ausge-
wertet und ein- bis zweimal wöchentlich gewechselt.

Nachteile des Stands der Technik:

[0006] Allen nach dem Stand der Technik bekann-
ten Sammlern ist gemeinsam, dass nur eine unkon-
trollierte Mischung von Partikeln, wie z. B. eine Mi-
schung unterschiedlicher Pollen oder Pflanzensamen
möglich ist. Eine pflanzenspezifische Gewinnung von
Pollen/Samen ist beispielsweise mit den bekannten
Sammlern nicht möglich.

Aufgabe der Erfindung:

[0007] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Vor-
richtung und ein Verfahren zu schaffen, mit der eine
kontaminationsfreie und spezifisch auswählbare Ab-
trennung und Sammlung von Partikeln, die sich noch
auf oder in einem Trägermaterial/Partikelträger na-
türlicher, biologischer Quellen befinden, zu ermögli-
chen.

Lösung der Probleme durch die Erfindung:

[0008] Ausgehend vom Oberbegriff des Anspruchs 1
wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst mit den im
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebe-
nen Merkmalen. Weiterhin wird die Aufgabe ausge-
hend vom Oberbegriff des Anspruchs 14 erfindungs-
gemäß gelöst mit den im kennzeichnenden Teil des
Anspruchs 14 angegebenen Merkmalen.

[0009] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung und
dem Verfahren ist es möglich, Partikel, wie z. B.
Pollen, Sporen oder Samen aus natürlichen, biolo-
gischen Quellen wie beispielsweise aus dem Reich
der Pflanzen (gemäß der Systematik nach: A. Bres-
insky, Ch. Körner, J. W. Kadereit, G. Neuhaus, U.
Sonnewald: Strasburger – Lehrbuch der Botanik. 36.
Auflage, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg
2008. ISBN 978-3-8274-1455-7) und Pilze aus ihrem
jeweiligen Partikelträger herauszulösen, vom jeweili-
gen Partikelträger abzutrennen und so eine für die
weitere Analyse ausreichende Menge an Partikeln
ohne anthropogene Kontamination zu gewinnen und
auswerten zu können. Durch die Erfindung ist es wei-
terhin möglich, viele Partikelträger (z. B. 100 Träger)
zu sammeln und gleichzeitig die gewünschten Parti-
keln aus dem Partikelträger/Trägermaterial zu gewin-
nen.

[0010] Zu der Bezeichnung Partikel können bei-
spielsweise Sporen, Pollen oder Samen aus dem
Reich der Pflanzen oder Pilze gehören wie z. B. Spo-
ren/Pollen von Moosen im allgemeinen, Lebermoo-
sen, Laubmoosen, Frauenhaarmoosen, Haarmoo-
sen, Hornmoosen oder Gefäßpflanzen wie z. B. den
Bärlapppflanzen, Farnen oder Samenpflanzen.

[0011] Unter der Bezeichnung biologisches Träger-
material bzw. Partikelträger werden im Rahmen der
Erfindung beispielsweise die Sporen-, Pollen- oder
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Samenträger, d. h. beispielsweise Sporenkapseln,
Blüten oder Samenkapseln aus den zuvor genannten
natürlichen, biologischen Quellen verstanden, an/in
die die gewünschten Partikel jeweils gebunden/ein-
gelagert sind.

[0012] Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst
ein Gefäß mit einem Deckel, wobei der Boden des
Gefäßes eine Öffnung aufweist und an die Öffnung
ein Auffanggefäß angeschlossen ist.

[0013] Durch die Ausgestaltung des Gefäßes kön-
nen die Partikel durch die Öffnung in das darun-
ter befindliche Auffanggefäß fallen und dort gesam-
melt werden. Die Partikel fallen allein auf Grund der
Schwerkraft in Richtung des Auffanggefäßes und
müssen z. B. nicht manuell in dieses hinein überführt
werden. Dadurch wird eine anthropogene Kontami-
nation in Form von beispielsweise manuellem, me-
chanischem (Haut-)Kontakt mit den Partikeln vermie-
den.

[0014] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Vor-
richtung ist die Öffnung im Boden des Gefäßes klei-
ner als die Partikelträger und mindestens so groß
wie die Partikel (bzw. potentieller Partikelaggrega-
te bei sehr kleinen Partikeln, wie beispielsweise bei
Pilzsporen, die zu einer Aggregatbildung neigen auf-
grund von partikelspezifischen physikalischen und
chemischen Effekten). Dadurch können selektiv nur
die Partikel durch die Öffnung gelangen und die Par-
tikelträger verbleiben im Gefäß. Der Umfang und die
Geometrie der Öffnung weist bevorzugt den Umfang
und die Geometrie der Partikel, die gesammelt wer-
den sollen, auf. Durch die Anpassung der Öffnungs-
größe (Umfang und Geometrie) an die Partikelgrö-
ße (Umfang und Geometrie) kann eine Selektion der
Partikel erfolgen. Nur Partikel mit der eingestellten
und gewünschten Größe können durch die Öffnung
in das Auffanggefäß gelangen. Größere Partikel und
Partikelträger bleiben im Gefäß zurück. Diese kön-
nen bei der anschließenden Reinigung der Vorrich-
tung entfernt werden.

[0015] In einer vorteilhaften Ausführung der Vorrich-
tung weist die Öffnung einen kreisförmigen Quer-
schnitt auf. Dies ist zum einen vorteilhaft für eine ein-
fache Herstellung der Vorrichtung, da diese kreisför-
mige Öffnung durch eine einfache Bohrung in den
Boden des Gefäßes erzeugt werden kann. Zum an-
deren ist ein kreisförmiger Querschnitt vorteilhaft, da
ein großer Anteil der Partikel, die gesammelt werden
sollen, einen vorwiegend kreisförmigen Querschnitt
aufweisen. Es sind jedoch auch beliebig andere geo-
metrische Ausführungen wie beispielsweise eine 3-
eckige, 4-eckige oder andere polygonale Ausgestal-
tungen möglich. Im allgemeinen kann die Öffnung ei-
nen rechteckigen Längsschnitt aufweisen. Vorteilhaf-
terweise kann die Öffnung auch einen V-förmigen,
konischen Längsschnitt aufweisen, der in Richtung

des Auffanggefäßes einen kleiner werdenden Durch-
messer aufweist bzw. wobei die Öffnung sich in Rich-
tung des Auffanggefäßes hin verjüngt. In diesem Fall
ist der größere Durchmesser der konisch ausgestal-
teten Öffnung (mit einem kreisförmigen Querschnitt),
der an den Innenraum des Gefäßes grenzt, mindes-
tens so groß wie der maximale Durchmesser der Par-
tikel und kleiner als der minimale Durchmesser der
jeweiligen Partikelträger. Der kleinere Durchmesser
der konisch ausgestalteten Öffnung, der an das Auf-
fanggefäß grenzt, ist dabei mindestens so groß wie
der maximale Durchmesser der Partikel, aber kleiner
als der Durchmesser der konisch ausgestalteten Öff-
nung, der an den Innenraum grenzt.

[0016] Je nach Durchmesser des zu sammelnden
Partikels kann der Bohrungsdurchmesser/Öffnungs-
durchmesser an die Größe des Partikeldurchmes-
sers angepaßt werden, so daß für jeden Partikel eine
spezifische Vorrichtung hergestellt werden kann, mit
der selektiv nur die Partikel mit der gewünschten Grö-
ße im Auffanggefäß gesammelt werden können und
die Partikelträger sowie eventuelle Verunreinigungen
wie beispielsweise ungewünschte Pflanzenteile oder
Insekten, auf Grund ihrer Größe nicht durch die Öff-
nung gelangen können und im Gefäß verbleiben.

[0017] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der Vorrichtung hat die kreisförmige Öffnung ei-
nen Durchmesser, der mindestens so groß ist wie der
maximale Durchmesser der Partikel und kleiner als
der minimale Durchmesser der jeweiligen Partikel-
träger. Bei sehr kleinen Partikeln, wie beispielswei-
se Pilzsporen, müssen Oberflächeneffekte und die
daraus resultierende Aggregatbildung durch mehrere
dieser kleinen Partikel entsprechend berücksichtigt
werden. Diese Aggregatbildung der kleinen Partikel
ist abhängig von partikelspezifischen, chemischen
und/oder physikalischen Faktoren und kann zu Ag-
gregaten unterschiedlicher Größen führen. In diesem
Fall muß die Öffnung mindestens so groß sein wie der
maximale Durchmesser eines Aggregats und kleiner
als der minimale Durchmesser des jeweiligen Parti-
kelträgers.

[0018] Die Öffnung im Boden des Gefäßes kann bei
einer kreisförmigen Ausgestaltung beispielsweise ei-
nen Durchmesser im Bereich von Bruchteilen von Mil-
limetern bis mehreren Millimetern aufweisen. Bestim-
mend für die Größe der Öffnung und ihre Geome-
trie sind jeweils der Umfang und/oder die Geometrie
des jeweiligen Partikels, der selektiv durch die Öff-
nung in das Auffanggefäß gelangen soll. Der Umfang
der Öffnung muß daher mindestens so groß sein, wie
der maximale Umfang der Partikel und sollte kleiner
sein als der minimale Umfang der jeweiligen Partikel-
träger, damit diese Partikelträger nicht durch die Öff-
nung hindurchgelangen und im Gefäß zurückgehal-
ten werden können.
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[0019] In einer bevorzugten Ausführung der Vorrich-
tung ist die Öffnung am äußersten Rand des Ge-
fäßbodens angeordnet. Dadurch können die Partikel
durch Schütteln der Vorrichtung mit Hilfe der Schwer-
kraft am äußersten Rand des Gefäßbodens gesam-
melt werden und in Richtung der Öffnung in das Auf-
fanggefäß überführt werden.

[0020] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Vor-
richtung weisen sowohl das Gefäß als auch der De-
ckel antistatische Eigenschaften auf. Dadurch wird
verhindert, daß sich Partikel, die durch das Schütteln
in der Vorrichtung elektrisch geladen werden, an den
Innenwänden der Vorrichtung anlagern und nicht voll-
ständig im Auffanggefäß gesammelt werden können.
Dies ist jedoch von großer Bedeutung, da eine ho-
he Ausbeute an Partikeln aus den natürlichen Quel-
len gewonnen werden soll. Eine bevorzugte Proben-
menge sollte im Bereich von beispielsweise 100–300
μg liegen. Die Vorrichtung kann daher beispielsweise
aus einem antistatischen Material gefertigt oder mit
einem antistatischen Material beschichtet sein.

[0021] Die Oberflächeneffekte wie Adsorption, elek-
trostatische Aufladung sowie eine Aggregatbildung
durch mehrere Partikel werden um so wichtiger, je
kleiner die Partikel sind.

[0022] Entsprechend ist es vorteilhaft, daß die In-
nenoberfläche der Vorrichtung, die mit den Partikeln
in Kontakt kommt eine glatte, vorzugsweise polierte
(im besten Fall elektronisch polierte) Oberfläche auf-
weist, an der sich keine Partikel anlagern können.
Dies führt dazu, daß nahezu alle Partikel, die zusam-
men mit ihren Partikelträgern in die Vorrichtung ein-
gebracht wurden in das Auffanggefäß überführt wer-
den können, ohne auf der Oberfläche der Vorrich-
tung, auf Grund von elektrischer Ladung oder mecha-
nischer Bindung an eine raue Oberfläche, haften zu
bleiben. Sie können anschließend weiteren Untersu-
chungen zugeführt werden, wie beispielsweise einer
Curie-Punkt-Pyrolyse-Gaschromatographie in Kom-
bination mit einer massenspektrometrischen Detekti-
on.

[0023] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Vorrichtung besteht diese, insbesondere das Ge-
fäß, aus metallischem Material, wie beispielsweise
Edelstahl, Messing, Kupfer oder ähnlichem und weist
keinerlei organische Verbindungen auf. Durch die-
se Ausgestaltung der Vorrichtung wird gewährleistet,
dass es zu keiner Kontamination der Probe durch das
Material der Vorrichtung kommen kann und die Pro-
be ohne Fremdstoffe, die das Ergebnis verfälschen
würden, in das Auffanggefäß gelangt.

[0024] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung der
Vorrichtung besteht der Deckel entweder komplett
oder teilweise aus durchsichtigem Material. So kann
der Deckel beispielsweise aus einem Rahmen be-

stehen, der aus undurchsichtigem Material, wie bei-
spielsweise einem metallischen Material, besteht, in
den ein Schaufenster aus durchsichtigem Material
eingelassen ist. Der Deckel kann aber auch komplett
aus durchsichtigem Material wie beispielsweise Glas
oder Plexiglas gefertigt sein. Dadurch ist es möglich
die Abtrennung der Partikel von den jeweiligen Trä-
gern zu kontrollieren und festzustellen, ob die Parti-
kel wie gewünscht in das Auffanggefäß gelangt sind,
ohne daß das Gefäß geöffnet werden muß.

[0025] Dadurch, daß das Auffanggefäß beispiels-
weise über ein Schraubgewinde an die Öffnung an-
geschlossen ist, kann ein einfacher Wechsel von Auf-
fanggefäßen an die Vorrichtung gewährleistet wer-
den.

[0026] Das Gefäß und der Deckel können einen
kreisförmigen oder polygonalen Querschnitt aufwei-
sen. Besonders bevorzugt sind dabei Ausgestaltun-
gen, bei denen möglichst wenig Toträume/Ecken ent-
stehen, in denen sich Probenmaterial ansammeln
kann und dadurch nicht in das Auffanggefäß ge-
langen kann. So kann eine besonders vorteilhafte
Ausführung der Vorrichtung einen kreisförmigen oder
elypsoiden Querschnitt aufweisen.

[0027] Die gesamte Vorrichtung kann bei einer kreis-
förmigen Ausgestaltung einen Durchmesser zwi-
schen beispielsweise 10 bis 20 cm aufweisen. Die
Höhe zwischen Gefäßboden und Deckel kann bei-
spielsweise zwischen 1 bis 10 cm sein. Diese Anga-
ben sind jedoch nur beispielhaft und nicht beschrän-
kend zu verstehen. Abhängig von Größe und Anzahl
der Partikelträger, aus denen die Partikel gewonnen
werden sollen, können auch beliebig denkbar kleine-
re oder größere Abmessungen der Vorrichtung ge-
wählt werden.

[0028] Die Erfindung umfaßt weiterhin ein Verfahren
zum Sammeln und Abtrennen von Partikeln aus Parti-
kelträgern natürlicher biologischer Quellen unter Ver-
wendung der erfindungsgemäßen Vorrichtung, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Parti-
kelträger in das Gefäß eingebracht wird und die-
ses anschließend mit dem Deckel verschlossen wird.
Je nach Größe der Vorrichtung und der Partikelträ-
ger können so beispielsweise ca. 100 Partikelträger
gleichzeitig in die Vorrichtung eingebracht werden
und die gewünschten Partikel durch Schütteln aus
den Partikelträgern abgelöst und selektiv durch die
Öffnung im Boden des Gefäßes in das Auffanggefäß
fallen und dort gesammelt werden, während die Parti-
kelträger und eventuelle Verunreinigungen durch un-
gewünschte Pflanzenteile oder beispielsweise Insek-
ten im Gefäß verbleiben und in einem anschließen-
den Reinigungsschritt entfernt werden können. Die
Größe der Öffnung im Boden des Gefäßes wird dabei
so eingestellt, daß nur die Partikel die Öffnung pas-
sieren können.
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[0029] So können beispielsweise 1 bis ca. 100 Spo-
renkapseln von einem Moos in die Vorrichtung einge-
bracht werden. Die Vorrichtung mit diesen Partikel-
trägern wird geschüttelt, so daß sich die Sporen des
Mooses aus den Sporenkapseln lösen und durch die
Öffnung in das Auffanggefäß gelangen und dort ge-
sammelt werden können. Die Öffnung kann in diesem
Fall beispielsweise kreisförmig sein und einen Durch-
messer von Bruchteilen eines Millimeters bis zum
Mehrfachen eines Millimeters aufweisen (dies kann
im Regelfall zwischen 0,01 bis 5 mm liegen). Dadurch
können beispielsweise Sporenträger und eventuelle
Verunreinigungen, die eine Größe von beispielswei-
se 2 mm bis mehreren cm haben, im Gefäß zurück-
gehalten werden und die jeweiligen Sporen, die bei-
spielsweise einen Durchmesser von 0,01 bis 5 mm
aufweisen können, werden selektiv abgetrennt und
gesammelt. In einem Verfahrensschritt können so
aus vielen Partikelträgern gleichzeitig die gewünsch-
ten Partikel in einer für eine Analyse ausreichenden
Menge selektiv gesammelt und anschließend ausge-
wertet werden. Der Partikelträger ist im allgemeinen
um ein mehrfaches größer als der Samen bzw. die
Spore, bezogen auf den Umfang/Durchmesser der
Samen/Sporen, da der Partikelträger mindestens 2
bis mehrere Samen/Sporen in sich trägt.

Spezieller Beschreibungsteil

[0030] Nachfolgend wird der Gegenstand der Erfin-
dung anhand einer Figur näher erläutert, ohne dass
der Gegenstand der Erfindung dadurch beschränkt
wird. Es ist gezeigt:

[0031] Fig. 1: Seitenansicht der erfindungsgemäßen
Vorrichtung

[0032] Fig. 2: Gefäß der Vorrichtung mit Öffnung im
Boden des Gefäßes, wobei die Öffnung einen recht-
eckigen Längsschnitt aufweist

[0033] Fig. 3: Gefäß der Vorrichtung mit Öffnung im
Boden des Gefäßes, wobei die Öffnung einen konka-
ven Längsschnitt aufweist

[0034] Fig. 4: Aufsicht auf erfindungsgemäße Vor-
richtung

Bezugszeichenliste

1 Gefäß
2 Deckel
3 Öffnung im Boden des Gefäßes (1)
4 Auffanggefäß
5 Partikelträger
6 Partikel
7 Gefäßinnenraum
8 äußerster Rand im Boden des Gefäßes (1)

[0035] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung als Seitenansicht. Die-
se umfaßt ein Gefäß (1) mit einem Deckel (2). Der
Boden des Gefäßes (1) weist eine Öffnung (3) auf.
An diese Öffnung (3) ist ein Auffanggefäß (4) an-
geschlossen. Die Partikelträger (5) mit den Partikeln
(6), werden in den Gefäßinnenraum (7) eingebracht.
Durch Schütteln des verschlossenen Gefäßes (1)
können die Partikel (6) aus den Partikelträgern (5)
gelöst werden. Nur die Partikel (6) können über die
Öffnung (3), die am äußeren Rand (8) des Gefäßbo-
dens angeordnet sein kann, in das Auffanggefäß (4)
gelangen, da der Durchmesser der Öffnung (3) klei-
ner ist als der Durchmesser der Partikelträger (5). In
dieser Ausgestaltung der Vorrichtung ist die Öffnung
(3) zeichnerisch mit einem kreisförmigen Querschnitt
dargestellt.

[0036] Fig. 2 zeigt das Gefäß (1) der Vorrichtung als
Längsschnitt dargestellt. Die Öffnung (3) weist hier
einen rechteckigen Längsschnitt auf. Der Querschnitt
der Öffnung (3) kann in diesem Fall auch kreisförmig
sein (hier nicht zeichnerisch dargestellt). Zur Herstel-
lung der Öffnung (3) kann beispielsweise ein zylin-
derförmiger Körper aus dem Boden des Gefäßes her-
ausgebohrt werden.

[0037] Fig. 3 zeigt das Gefäß (1) der Vorrichtung als
Längsschnitt dargestellt. Die Öffnung (3) weist hier ei-
nen konischen Längsschnitt auf, der sich in Richtung
des Auffanggefäßes hin verjüngt. Der Querschnitt der
Öffnung (3) kann kreisförmig sein (hier nicht zeichne-
risch dargestellt).

[0038] Fig. 4 zeigt eine Aufsicht auf die Vorrichtung,
bei der sowohl das Gefäß (1) mit dem Deckel (2) als
auch die Öffnung (3) im Boden des Gefäßes (1) einen
kreisförmigen Querschnitt aufweisen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Abtrennen und Sammeln von
Partikeln aus Partikelträgern natürlicher, biologischer
Quellen, umfassend ein Gefäß (1) mit einem Deckel
(2), wobei der Boden des Gefäßes (1) eine Öffnung
(3) aufweist und an die Öffnung (3) ein Auffanggefäß
(4) angeschlossen ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Öffnung (3) kleiner ist als die Parti-
kelträger (5) und mindestens so groß ist wie die Par-
tikel (6).

3.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Umfang der Öff-
nung (3) mindestens so groß ist, wie der maximale
Umfang der Partikel (6) und kleiner als der minimale
Umfang der jeweiligen Partikelträger (5).
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4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung (3) einen
kreisförmigen oder polygonalen Querschnitt aufweist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung (3) einen
konischen oder rechteckigen Längsschnitt aufweist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass bei einem kreisförmi-
gen Querschnitt der Öffnung (3) die Öffnung (3) einen
Durchmesser hat, der mindestens so groß ist wie der
maximale Durchmesser der Partikel (6) und kleiner
als der minimale Durchmesser der jeweiligen Parti-
kelträger (5).

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung am äu-
ßersten Rand (8) des Gefäßbodens angeordnet ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass sowohl Gefäß (1) als
auch Deckel (2) aus einem antistatischen Material ge-
fertigt sind.

9.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenoberflä-
che der Vorrichtung, die mit den Partikeln in Kontakt
kommt, eine glatte, polierte Oberfläche aufweist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass sie aus einem metal-
lischen Material gefertigt ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (2)
komplett oder teilweise aus durchsichtigem Material
gefertigt ist.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass ein Auffanggefäß
(4) über ein Schraubgewinde an die Öffnung (3) an-
geschlossen ist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Gefäß (1) und
der Deckel (2) einen kreisförmigen oder polygonalen
Querschnitt aufweisen.

14.  Verfahren zum Abtrennen und Sammeln von
Partikeln aus Partikelträgern natürlicher, biologischer
Quellen unter Verwendung einer Vorrichtung gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens ein Partikelträger (5) in das Ge-
fäß (1) eingebracht wird und dieses anschließend mit
dem Deckel (2) verschlossen wird, durch Schütteln
des verschlossenen Gefäßes (1) die Partikel (6) vom
Partikelträger (5) abgelöst werden und die Partikel (6)
durch eine Öffnung (3) im Boden des Gefäßes (1) in

ein Auffanggefäß (4) fallen und dort gesammelt wer-
den.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Größe der Öffnung (3) im Boden
des Gefäßes (1) so eingestellt wird, dass nur die Par-
tikel (6) diese Öffnung (3) passieren können.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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